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XI1. Auflésung der Gesellschaft.
Art. 30.

Die Auflosung der Gesellschaft erfolgt auf Antrag des Zentralvorstands oder
einer oder mehrerer Sektionen, die zusammen zur Abordnung von mindestens
20 Delegierten berechtigt sind, wenn ?/3 der Sektionen und 3/s der anwesenden
Delegierten ihr zustimmen.

Das Gesellschaftsvermdgen wird im Falle der Auflosung der Eidg. Winkel-
riedstiftung zugewendet.

XI111. Uebergangsbestimmungen.

Art. 31.

Die Rechnung der Amtsperiode 1919/22 ist auf den 31. Mirz 1922 abzu-
“schliessen.

Die Amtsdauer des gegenwiirtigen Zentralvorstands lduft an der ordentlichen
Generalversammlung im Friihjahr 1922 ab.

A.ngenommen von der ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Olten
am 5. Juni 1921.

Der Priisident: Der Sekretér:
i. V.: P. Ronus, Major i. Gst, H. Iselin, Hpt. i. Gst.

Reglement filr den Arbeitsausschuss der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft.

Art. 1.

Der Arbeitsausschuss besteht aus einem Vertreter des Zentralvorstands als
Vorsitzenden, dem Zentralsekretér als Protokollfihrer und den Vertretern der
Sektionen, Die kantonalen Sektionen wihlen je einen Vertreter. In Kantonen,
wo keine kantonalen Sektionen bestehen, wihlen die lokalen Sektionen den Ver-
treter des Kantons gemeinsam.

Zur Abordnung je eines Vertreters sind ferner berechtigt die Divisions-
offiziersgesellschaften und die Vereine der Spezialwaffen, sofern sie sich iiber mehrere
Kantone erstrecken,

Andere Mitglieder der Sektionen kinnen den Sitznngen des Arbeitsansschusses
mit beratender Stimme beiwohnen.

Art. 2.

Der Zentralvorstand beruft den Arbeitsausschuss ein, sofern es die Umstinde
erfordern, oder wenn 4 Mitglieder es verlangen,

Art. 3.

Der Zentralvorstand kann die Beschlussfassung des Arbeitsausschusses auch
auf schriftlichem Wege veranlassen.

Art. 4.
Der Arbeitsansschuss:
1. studiert die militirischen Fragen und organisierl ihre Bearbeitung in dem
Sektionea. ~ B
2. fasst Beschliisse iiber diese Fragen, nachdem die Sektionen ihre Berichte ein-
ereicht haben. Berichte, die innerhalb der vom Zentralvorstand festgesetzten
rist nicht eingegangen sind, branchen nicht beriicksichtigt zu werden.
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Art. 5.

Bei Abstimmungen entscheiden ?/3 der abgegebenen Stimmen. Der Prisident
stimmt mit; der Sekretdr hat beratende Stimme.

Arl. 6.

Der Zentralvorstand kaon gegen einen Beschluss des Arbeitsausschusses binnen
30 Tagen die Delegiertenversammiung anrufen. Das gleiche Recht steht 4 Mit-
gliedern des Arbeitsausschusses oder einer oder mehreren Sektionen zu, die zu-
sammen zur Abordnung von mindestens 20 Delegierten berechtigt sind.

In solchen Fillen hat der Zentralvorstand binnen 2 Monaten eine ausser-
ordentliche Delegiertenversammlung einzuberufen. Die Frist zur Anrofung der
Delegiertenversammlung kann vom Arbeitsausschuss mit /s Mehrheit auf 5 Tage
herabgesetzt werden.

Art. 7.
In den Ritzungen des Arbeitsausschusses ist die Tenue freigestelit.
Art. 8.

Die Kasse vergiitet auch den in Zivil erscheinenden Mitgliedern nur die
Bahnkosten zur Militdrtaxe.

Angenommen von der ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Olten
am 5. Juni 1921,

Der Prisident: Der Sekretir:
i. V.: P. Ronus, Major i. Gst. H. Iselin, Hptm. i. Gst,

Sommaire de la Revue Militaire Suisse.
No. 7, luillet 1921.

[. Le role du capitaine d’infanterie pendant la guerre de
1914—1918 (fin), par le capitaine Glasson.
I1. La convention militaire franco-suisse de 1917, par le colonel
Feyler. A
ITI. Note sur les ponts militaires, par le colonel Lecomte.
IV. La Reichswehr. Sa formation, son rdle et son organisation
actuelle, par le major De Valliére.
V. Chronique francaise.
VI. Informations.
VII. Bulletin bibliographique.

Die Schweizerhilfe fiir deutsche Kinder dankt herzlich Allen,
die dazu beigetragen haben, kranken und elenden Offizierskindern
einen Erholungsaufenthalt in der Schweiz zu erméglichen. Die
Sammlung von Plitzen und Barbeitrigen hatte einen erfreulichen
Erfolg. Weitere Gaben und Anmeldungen von Freiplitzen werden
stets gerne entgegengenommen.

Basel, im Juli 1921. Fiir die Initianten:
Oberstlt. i./Gst. Riggenbach.




	Reglement für den Arbeitsausschuss der Schweizerischen Offiziersgesellschaft

